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Versicherer:  Versicherer ist die Europäische Reise-
versicherung AG (ERV); Sitz der Gesellschaft: München 
(HRB 42 000). Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Günter Dibbern; Vorstand: Richard Bader (Vorsitzen-
der), Torsten Haase, Dr. Johann-Dietrich von Hülsen. 
Ust-IdNr. DE 129274536. 

Ladungsfähige Anschrift:  
Rosenheimer Straße 116, 81669 München

Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienst
leistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108,  
53117 Bonn

Versicherungsschutz: Versicherungsschutz besteht für 
die in der Prämienrechnung oder in der Buchungsbestä-
tigung des Veranstalters bzw. Gastgebers aufgeführten 
Personen und Reisen im Rahmen der dort dokumen-
tierten Tarife der Europäische Reiseversicherung AG. 

Versicherungsbedingungen: Für alle in der Beilage 
zum Versicherungsschein dokumentierten Reiseversi-
cherungen gelten die VB-ERV / TID 2010. Auf den Ver-
sicherungsvertrag und dessen Anbahnung ist, soweit 
zulässig, deutsches Recht anwendbar. 

Höhe und Fälligkeit der Versicherungsleistung:  
Der Umfang der Versicherungsleistung richtet sich nach  
der vereinbarten Versicherungssumme und dem jewei-
ligen Schaden sowie der vereinbarten Selbstbeteiligung 
und ggf. bestehender Unterversicherung. Ist die Leis-
tungspflicht dem Grunde und der Höhe nach festge-
stellt, erfolgt die Auszahlung der Entschädigung binnen 
zwei Wochen.

Prämie: Die Prämie ist auf der Prämienrechnung bzw.  
der Buchungsbestätigung für jeden Versicherungsver-
trag dokumentiert und enthält die jeweilige Versiche-
rungsteuer. Die Versicherungsbeiträge sind umsatz
steuerfrei. Gebühren werden nicht erhoben. Die Prämie 
ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages 
fällig und bei Aushändigung des Versicherungsscheins 
zu bezahlen.

Bitte beachten: Die Europäische Reiseversicherung AG 
ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Versicherungsnehmer mit der Zahlung der Erstprämie 
bei Eintritt des Versicherungsfalls in Verzug ist!

Beginn des Versicherungsschutzes: Der Vertrag 
kommt mit Buchungsabschluss zustande. Der Versiche-
rungsschutz beginnt grundsätzlich mit dem Abschluss 
des Versicherungsvertrages, in der Reiserücktritts-
Versicherung frühestens mit Buchung der Reise, in der 
Incoming-Kranken-Versicherung frühestens mit der 
Einreise nach Deutschland und in allen anderen Reise-
versicherungen mit Antritt der Reise.

Widerrufsrecht: Der Versicherungsnehmer kann seine 
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe  
von Gründen widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufs-
frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Die Frist beginnt, wenn der Versicherungsnehmer den  
Versicherungsschein und die Beilage mit folgenden 
Inhalten erhält: Vertragsbestimmungen einschließlich 
Versicherungsbedingungen, die wichtigen Informati-
onen zum Versicherungsvertrag sowie diese Belehrung 
über das Widerrufsrecht. Der Widerruf ist in Textform 
(z. B. Brief, Fax, E-Mail) gegenüber dem Versicherer zu 
erklären. 

Der Widerruf ist zu richten an:  
Europäische Reiseversicherung AG,  
Rosenheimer Straße 116, 81669 München

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Versicherungsver-
trägen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.

Widerrufsfolgen:
Übt der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht aus,  
ist der Versicherungsvertrag mit Zugang des Widerrufs 
beendet. Damit endet auch der Versicherungsschutz.  
Der Versicherer erstattet den auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfallenden Prämienanteil zurück. Die 
Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unver-
züglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.
�
Ende des Versicherungsschutzes: Der Versiche-
rungsschutz endet automatisch in der Reiserücktritts-
Versicherung mit Antritt der Reise und nur im Verspä-
tungsschutz während der Hinreise (Teil A § 8) mit Ende 
der Hinreise, in der Incoming-Kranken-Versicherung 
mit Ablauf des versicherten Zeitraums, spätestens mit 
der endgültigen Ausreise aus Deutschland und in den 
übrigen Reiseversicherungen mit Ablauf des versicherten 
Zeitraums, spätestens mit Beendigung der versicherten 
Reise.

�Inländischer Gerichtsstand: Gerichtsstand für Klagen 
gegen den Versicherer ist München oder der Wohnsitz 
des Versicherungsnehmers in Deutschland. 

�Sprache/Willenserklärungen: Die Vertragsbestim
mungen und weitere Informationen werden in deutscher 
Sprache mitgeteilt; die Kommunikation mit dem Versi-
cherungsnehmer erfolgt ebenfalls in Deutsch. Willens
erklärungen bedürfen der Textform (z. B. Brief, Fax, 
E-Mail). Mündliche Vereinbarungen sind unwirksam.

Beschwerden: Der Versicherungsnehmer kann sich mit 
Beschwerden über den Versicherer an die oben genannte 
Aufsichtsbehörde wenden. 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Wir informieren Sie hiermit, dass im Schadensfall Daten  
gespeichert und ggf. an die in Frage kommenden Ver-
bände der Versicherungswirtschaft und die betreffenden 
(Rück-)Versicherer sowie an Ärzte und Hilfsorganisatio-
nen zur Durchführung von Hilfeleistungen übermittelt 
werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung 
der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist. Die Vor-
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes zur Daten
übermittlung bleiben unberührt. Die Anschrift der jewei-
ligen Datenempfänger wird auf Wunsch mitgeteilt.

  Wichtige Informationen zum Versicherungsvertrag
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Kontakt

Bei Fragen zum Versicherungsschutz steht Ihnen unser 
ServiceCenter unter

Tel. +49 (0) 89 4166 -1767
von Montag bis Freitag zwischen 8.00 Uhr und  
20.00 Uhr und Samstag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
gerne zur Verfügung.

Kompetente Hilfe bei Krankheit, 
Unfall oder anderen Notfällen!

Notruf-Nummer
Nur für Notfälle!

+49 (0) 89 4166 -1010
Allgemeine Fragen können unter dieser  
Nummer leider nicht beantwortet werden!

Ein Notfall kennt keinen Feierabend! 

Unsere Notrufzentrale steht Ihnen 24 Stunden täglich  
an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung.

��Unser kostenloser Service in der Reiserücktritts-
Versicherung: 
Im Krankheitsfall oder bei einem Unfall können Sie sich 
vor Ihrer Reise mit erfahrenen Reisemedizinern bera-
ten. Ihr Vorteil: Unsere Reisemediziner besprechen mit 
Ihnen gemeinsam, ob bis zum Abreisetermin die Chance 
besteht, dass Sie die Reise doch noch antreten können. 
Falls Sie dann aufgrund der Krankheit oder des Unfalls 
nicht reisen, übernehmen wir selbstverständlich evtl. 
höhere Stornokosten aufgrund der späteren Stornierung.

Bitte informieren Sie uns bei Eintritt einer Krankheit  
oder eines Unfalls unverzüglich.  

Das dafür vorgesehene Formular finden Sie im Internet 
unter www.reiseversicherung.de/medservice oder  
Sie rufen uns an unter +49 (0) 89 4166 -1767.

Innerhalb von 48 Stunden setzt sich unser Reise-
mediziner mit Ihnen in Verbindung.

Medizinischer Beratungsservice



Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 Versicherte Reise
Versicherungsschutz besteht für die jeweils versicherte Reise in 
Deutschland und etwaige während dieser Reise stattfindende 
Ausflüge in das benachbarte gAusland mit einer Dauer von jeweils 
maximal 48 Stunden.

Artikel 2 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz
a)	� ist für die gesamte Dauer der Reise abzuschließen;
b)	� beginnt in der Reiserücktritts-Versicherung (Teil A §§ 3-8) mit 

dem Abschluss des Versicherungsvertrages, frühestens jedoch 
mit Buchung der Reise und endet mit dem gAntritt der Reise 
(Teil A §§ 3-7). Für den Verspätungsschutz während der Hinreise 
(Teil A § 8) endet der Versicherungsschutz mit Ende der Hinreise;

c)	� entfällt;
d)	� beginnt in den übrigen Versicherungssparten (Teile A §§ 8-12,  

B, D, E) mit dem vereinbarten Zeitpunkt, frühestens mit gAntritt 
der Reise und endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens 
jedoch mit Beendigung der versicherten Reise;

e)	� verlängert sich über den vereinbarten Zeitpunkt hinaus, wenn 
sich die planmäßige Beendigung der Reise aus Gründen verzö­
gert, die die gversicherte Person nicht zu vertreten hat.

Artikel 3 Prämie
1.	� Die Prämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages 

fällig und bei Aushändigung des Versicherungsscheines zu zah­
len.

2.	� Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles noch 
nicht gezahlt, so ist die ERV von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, sofern der gVersicherungsnehmer die Nichtzahlung zu ver­
treten hat.

Artikel 4 Ausschlüsse
1.	� Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegs­

ähnliche Ereignisse, innere Unruhen, gPandemien, Kernenergie 
oder sonstige ionisierende Strahlung, Streik und andere Arbeits­
kampfmaßnahmen, Beschlagnahme und sonstige Eingriffe von 
hoher Hand.

2.	� Es besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn die gversicherte 
Person während der versicherten Reise überraschend von Krieg, 
Bürgerkrieg, kriegsähnlichen Ereignissen oder inneren Unruhen 
betroffen wird. Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des 
siebten Tages nach Beginn eines dieser Ereignisse. Die Erweite­
rung gilt nicht bei Reisen in Staaten, auf deren Gebiet zur Zeit der 
Einreise der gversicherten Person bereits Krieg oder Bürgerkrieg 
herrscht oder wo zum Zeitpunkt der Einreise eine Reisewarnung 
des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland exis-
tiert hat. Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg 
oder Bürgerkrieg sowie für Unfallfolgen bzw. Erkrankungen durch 
den Einsatz von ABC-Waffen.

3.	� Nicht versichert sind Schäden im Zusammenhang mit Terror­
angriffen, sofern das Auswärtige Amt der Bundesrepublik 
Deutschland vor gAntritt der Reise eine Reisewarnung für das 
entsprechende Zielgebiet ausgesprochen hat.

Artikel 5 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
1.	 Die gversicherte Person ist verpflichtet,
	 a)	� alles zu vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen könnte 

(Schadensminderungspflicht);
	 b)	 den Schaden der ERV gunverzüglich anzuzeigen;
	 c)	� der ERV jede zumutbare Untersuchung über Ursache und 

Höhe ihrer Leistungspflicht zu gestatten, jede sachdienliche 
Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen, Originalbelege einzu­
reichen und ggf. die behandelnden Ärzte von ihrer Schwei­
gepflicht zu entbinden, soweit die Kenntnis der Daten für die 
Beurteilung der Leistungspflicht oder des Leistungsumfangs 
erforderlich ist.

2.	� Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ist die ERV 
von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Obliegenheit ist die ERV berechtigt, ihre Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
der gversicherten Person entspricht. Die ERV bleibt insoweit zur 
Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungsverpflichtung der 
ERV gehabt hat, es sei denn, dass die gversicherte Person arglis-
tig gehandelt hat.

Artikel 6 Zahlung der Entschädigung
1.	� Ist die Leistungspflicht der ERV dem Grunde und der Höhe nach 

festgestellt, erfolgt die Auszahlung der Entschädigung binnen 
zwei Wochen.

2.	� Von der gversicherten Person in fremder Währung aufgewandte 
Kosten werden dieser in Euro zum Wechselkurs des Tages erstat­
tet, an dem diese Kosten von der gversicherten Person gezahlt 
wurden.

Artikel 7 Ansprüche gegen Dritte 
1.	� Ersatzansprüche gegen Dritte gehen im gesetzlichen Umfang bis 

zur Höhe der geleisteten Zahlung auf die ERV über.
2.	� Sofern erforderlich, ist die gversicherte Person verpflichtet, in 

diesem Umfang Ersatzansprüche an die ERV abzutreten.

Artikel 8 Besondere Verwirkungsgründe
Die ERV wird von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die 
gversicherte Person die ERV nach Eintritt des Versicherungsfalles 
arglistig über Umstände zu täuschen versucht, die für den Grund 
oder die Höhe der Leistung von Bedeutung sind oder aus Anlass des 
Versicherungsfalles, insbesondere in der Schadensanzeige, vorsätz­
lich oder arglistig unwahre Angaben macht, auch wenn hierdurch 
der ERV kein Nachteil entsteht. Bei Vorsatz bleibt die ERV insoweit 
zur Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungsverpflichtung der ERV 
gehabt hat.

Artikel 9 Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen
Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen 
Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen diese 
Leistungsverpflichtungen vor. Dies gilt auch dann, wenn in einem 
dieser Versicherungsverträge ebenfalls eine nachrangige Haftung 
vereinbart ist. Die Ansprüche der gversicherten Person bleiben 
hiervon unberührt und unbeeinträchtigt. Meldet die gversicherte 
Person den Versicherungsfall der ERV, wird diese in Vorleistung 
treten und den Schadensfall bedingungsgemäß regulieren.

Artikel 10 Inländische Gerichtsstände/anwendbares Recht
1.	� Gerichtsstand für Klagen gegen die ERV ist München oder der 

Wohnsitz des gVersicherungsnehmers in Deutschland.
2.	 Soweit gesetzlich zulässig, gilt deutsches Recht.

Artikel 11 Verjährung
1.	� Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren innerhalb 

von drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jah­
res, in dem der Anspruch entstanden ist und der gversicherten 
Person bekannt war bzw. bekannt sein musste.

2.	� Hat die gversicherte Person ihren Anspruch bei der ERV ange­
zeigt, ist die Verjährung so lange gehemmt, bis der gversicher­
ten Person die Entscheidung der ERV zugegangen ist.

Artikel 12 Anzeigen und Willenserklärungen
Anzeigen und Willenserklärungen der gversicherten Person, des 
gVersicherungsnehmers und der ERV bedürfen der Textform 
(z. B. Brief, Fax, E-Mail), soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist. gVersicherungsvertreter sind zur Entgegennahme 
nicht bevollmächtigt.

	 A	 Reiserücktritts- und Reiseabbruch-Versicherung

 
§ 1 Gegenstand der Versicherung
Die ERV leistet Entschädigung
a)	 bei Stornierung der Reise;
b)	 bei verspätetem gReiseantritt;
c)	 bei gElementarereignissen am Urlaubsort vor gReiseantritt;
d)	 für gUmbuchungsgebühren;
e)	 bei Verspätung während der Hin- oder Rückreise;
f)	 bei außerplanmäßiger Beendigung der Reise;
g)	 bei nicht genutzten gReiseleistungen;
h) 	bei verlängertem Aufenthalt;
i)	� bei Feuer oder gElementarereignissen während der Reise, 
sofern die gversicherte Person oder eine Risikoperson von einem 
zum Zeitpunkt der Reisebuchung unvorhersehbaren versicherten 
Ereignis betroffen wird und aufgrund dessen der gversicherten 
Person die planmäßige Durchführung der Reise unzumutbar ist.

§ 2 Versicherte Ereignisse / Risikopersonen
1. Versicherte Ereignisse sind
	 a)	 Tod;
	 b)	 schwere Unfallverletzung;
	 c)	 unerwartete schwere Erkrankung;
	 d)	 Schwangerschaft;
	 e)	 Impfunverträglichkeit;
	 f)	� Bruch von Prothesen und Lockerung von implantierten Gelen­

ken;
	 g)	� Schaden am Eigentum durch Feuer, g Elementarereignisse 

oder Straftat eines Dritten, sofern der Schaden erheblich oder 
die Anwesenheit der gversicherten Person bzw. einer mitrei­
senden Risikoperson zur Schadensfeststellung erforderlich 
ist;

	 h)	� Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund einer unerwarteten 
betriebsbedingten Kündigung des gArbeitsverhältnisses 
durch den Arbeitgeber;

	 i)	� Aufnahme eines gArbeitsverhältnisses einschließlich gAr­
beitsplatzwechsel;

	 j)	� Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung an einer 
gSchule/Universität, sofern der Termin für die Wiederho­
lungsprüfung unerwartet in die versicherte Reisezeit fällt 
oder innerhalb von 14 Tagen nach planmäßigem Reiseende 
stattfinden soll;

	 k)	� bei Schülerreisen: endgültiger Austritt aus dem Klassenver­
band vor Beginn der versicherten Reise, z.B. wegen Schul­
wechsels oder Nichtversetzung in die nächst höhere Klasse;

	 l)	� unerwartete Einberufung der gversicherten Person zum 
Grundwehrdienst, zu einer Wehrübung oder zum Zivildienst, 
sofern der Termin nicht verschoben werden kann und die 
Stornogebühren nicht von einem anderen Kostenträger über­
nommen werden.

2.	 Risikopersonen sind
	 a)	 die gAngehörigen der gversicherten Person;
	 b)	 gBetreuungspersonen;
	 c)	� die Mitreisenden sowie deren gAngehörige und gBetreu­

ungspersonen, sofern nicht mehr als vier Personen und ggf. 
zwei weitere mitreisende minderjährige Kinder die Reise 
gemeinsam gebucht haben. Mitreisende gAngehörige gelten 
immer als Risikopersonen.

§ 3 Stornierung der Reise
Die ERV erstattet die vertraglich geschuldeten Stornokosten bis 
zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme, sofern die gversi­
cherte Person die Reise aus versichertem Grund nicht durchführen 
kann.

§ 4 Medizinischer Beratungsservice
1.	� Sofern die gversicherte Person nach Buchung der Reise erkrankt 

oder Unfallverletzungen erleidet, berät die ERV durch ihren Medi­
zinischen Beratungsservice, ob und wann die versicherte Reise 
storniert werden sollte.

2.	� Stellt sich entgegen der Einschätzung des Medizinischen Bera­
tungsservices heraus, dass die versicherte Reise doch nicht 
angetreten werden kann, gilt die Stornierung als gunverzüglich, 
wenn sie zu dem Zeitpunkt erfolgt, an welchem die Reiseunfä­
higkeit feststeht.

3.	� Storniert die gversicherte Person entgegen des Rates des Medi­
zinischen Beratungsservices die Reise zunächst nicht und wird 
die Reise später aufgrund dieser Erkrankung oder Unfallverlet­
zungen doch nicht angetreten, erstattet die ERV die Stornokos-
ten, die bei gunverzüglicher Stornierung angefallen wären.

§ 5 Verspäteter gReiseantritt
1.	� Die ERV erstattet die nachgewiesenen Mehrkosten der Hinreise 

bis zur Höhe der Stornokosten, die bei gunverzüglicher Stor­
nierung der Reise angefallen wären, maximal bis zur Höhe der 
vereinbarten Versicherungssumme.

2.	� Voraussetzung hierfür ist, dass die gversicherte Person im Fall 
der Reisestornierung gemäß § 3 Anspruch auf Versicherungsleis-
tung gehabt hätte. Bei der Erstattung wird auf die ursprünglich 
gebuchte Art und Qualität der Hinreise abgestellt.

§ 6 gElementarereignisse am Urlaubsort vor gReiseantritt
1.	� Kann die Reise wegen Feuer oder eines gElementarereignisses 

am Urlaubsort nicht durchgeführt werden, erstattet die ERV die 
vertraglich geschuldeten Stornokosten bis zur Höhe der Versi­
cherungssumme.

2.	� Bei verspätetem gReiseantritt trägt die ERV die nachgewie­
senen Mehrkosten der Hinreise bis zur Höhe der Stornokosten, 
die bei gunverzüglicher Stornierung angefallen wären und die 
vereinbarte Versicherungssumme nicht überschreiten. Voraus­
setzung hierfür ist, dass die gversicherte Person im Fall der 
Reisestornierung gem. Nr. 1 Anspruch auf Versicherungsleistung 
gehabt hätte. Bei der Erstattung wird auf die ursprünglich ge-
buchte Art und Qualität der Hinreise abgestellt.

§ 7 Umbuchungsgebührenschutz
Die ERV erstattet die entstehenden gUmbuchungsgebühren 
der gversicherten Person bis zur Höhe der Stornokosten, die bei 
gunverzüglicher Stornierung der Reise angefallen wären, sofern 
die versicherte Reise aus versichertem Grund gemäß § 2 Nr. 1 
umgebucht wird.

§ 8 Verspätungsschutz während der Hin- bzw. der Rückreise
1.	 Die ERV erstattet
	 a)	� die Mehrkosten der Hin- bzw. der Rückreise entsprechend der 

ursprünglich gebuchten Art und Qualität bis zu € 1.500,– je 
Versicherungsfall, wenn die gversicherte Person infolge der 
Verspätung eines göffentlichen Verkehrsmittels um mindes-
tens zwei Stunden (hierbei wird auf die verspätete Ankunft 
am Zielort abgestellt) ein Anschlussverkehrsmittel versäumt 
und deshalb die Hin- bzw. die Rückreise verspätet fortsetzen 
muss;

	 b)	� die nachgewiesenen Kosten für notwendige und angemes­
sene Aufwendungen (Verpflegung und Unterkunft) bis zu  
€ 150,– je Versicherungsfall, wenn die Hin- bzw. die Rückreise 
der gversicherten Person sich wegen einer Verspätung eines 
göffentlichen Verkehrsmittels um mindestens zwei Stunden 
verzögert.

2.	� Voraussetzung ist, dass das Anschlussverkehrsmittel mitversi­
chert wurde.

§ 9 gAbbruch der Reise/außerplanmäßige Beendigung
Kann die versicherte Reise wegen eines versicherten Ereignisses 
nicht planmäßig beendet werden, erstattet die ERV die zusätzlichen 
Kosten der Rückreise entsprechend der ursprünglich gebuchten Art 
und Qualität, sofern die Rückreise mitgebucht und mitversichert 
worden ist.

§ 10 Nicht genutzte gReiseleistungen
Die ERV erstattet bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssum­
me den anteiligen Reisepreis für nicht genutzte gReiseleistungen 
abzüglich der Rückreisekosten, sofern die Reise wegen eines versi­
cherten Ereignisses vorzeitig abgebrochen wird.

Versicherungsbedingungen für Reisen in Deutschland
der Europäische Reiseversicherung AG (VB-ERV/TID 2010)
Die nachstehenden Regelungen unter Artikel 1–12 und das gGlossar gelten für alle Versicherungen für Reisen in Deutschland der Europäische Reiseversicherung AG  
(im Folgenden kurz ERV genannt). Der jeweils abgeschlossene Versicherungsschutz ist im nachfolgenden Teil A geregelt.



§ 11 Verlängerter Aufenthalt
1.	� Wird die gversicherte Person oder eine mitreisende Risikoperson 

aufgrund schwerer Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer 
Erkrankung während der versicherten Reise reiseunfähig und 
kann sie deshalb die versicherte Reise nicht planmäßig beenden, 
erstattet die ERV je Versicherungsfall die nachgewiesenen 
zusätzlichen Kosten, die der gversicherten Person für die Unter­
kunft entstehen

	 a)	� bis zu € 1500,–, sofern eine mitreisende Risikoperson sich in 
stationärer Behandlung befindet oder

	 b)	� bis zu € 750,–, sofern lediglich eine ambulante Behandlung der 
gversicherten Person oder einer mitreisenden Risikoperson 
erfolgt.

2.	� Voraussetzung hierfür ist, dass die Unterkunft mitgebucht und 
mitversichert wurde. Bei Erstattung der Kosten wird auf die 
ursprünglich gebuchte Qualität abgestellt. Nicht erstattet wer­
den die Kosten für den stationären Aufenthalt.

§ 12 Feuer oder gElementarereignisse während der Reise
1.	� Kann die versicherte Reise wegen Feuer oder eines gElemen­

tarereignisses am Urlaubsort nicht planmäßig beendet werden 
oder ist die Anwesenheit der gversicherten Person oder einer 
mitreisenden Risikoperson an ihrem Wohnort wegen eines dieser 
Ereignisse zwingend erforderlich, erstattet die ERV die Mehr­
kosten der außerplanmäßigen Rückreise und des verlängerten 
Aufenthaltes.

2.	� Voraussetzung hierfür ist, dass die Unterkunft bzw. die Rückreise 
mitgebucht und mitversichert wurden. Bei Erstattung der Kosten 
wird auf die ursprünglich gebuchte Art und Qualität abgestellt.

§ 13 Ausschlüsse
Kein Versicherungsschutz besteht,
a)	� sofern die Erkrankung eine psychische Reaktion auf ein Kriegser­

eignis, innere Unruhen, einen Terrorakt, ein Flugunglück oder auf 
die Befürchtung von Kriegsereignissen, inneren Unruhen oder 
Terrorakten ist;

b)	� bei gchronischen psychischen Erkrankungen, auch wenn diese 
schubweise auftreten, sowie bei Suchterkrankungen;

c)	� bei medizinischen Maßnahmen an nicht körpereigenen Organen 
und anderen Hilfsmitteln (z. B. Hörgeräten);

d)	� für die Gebühren zur Erteilung eines Visums;
e)	 für Abschussprämien bei Jagdreisen.

§ 14 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
1.	� Um eine Leistung gemäß § 3 bzw. § 6 Nr. 1 zu erhalten, ist die 
gversicherte Person verpflichtet, nach Eintritt des versicherten 
Rücktrittsgrundes die Reise gunverzüglich zu stornieren, um die 
Stornokosten möglichst niedrig zu halten.

2.	� Die gversicherte Person hat folgende Unterlagen bei der ERV 
einzureichen:

	 a)	� Versicherungsnachweis, Buchungsunterlagen, ggf. eine 
Stornokosten-Rechnung und sonstige Rechnungen;

	 b)	� bei schwerer Unfallverletzung, unerwarteter schwerer Erkran­
kung, Schwangerschaft, Impfunverträglichkeit sowie Bruch 
von Prothesen und Lockerung von implantierten Gelenken ein 
ärztliches Attest, bei psychischer Erkrankung ein Attest eines 
Facharztes für Psychiatrie;

	 c)	 bei Tod eine Sterbeurkunde;
	 d)	� bei Schaden am Eigentum und bei Feuer bzw. gElementarer­

eignis am Urlaubsort geeignete Nachweise (z. B. Polizeiproto­
koll);

	 e)	� bei Verlust des Arbeitsplatzes das Kündigungsschreiben des 
Arbeitgebers;

	 f)	� bei Aufnahme eines gArbeitsverhältnisses bzw. gArbeits­
platzwechsel eine Kopie des neuen Arbeitsvertrages als 
Nachweis für das neue gArbeitsverhältnis;

	 g)	� bei Wiederholung einer Prüfung bzw. endgültigem Austritt aus 
dem Klassenverband eine Bestätigung der gSchule/Universi­
tät;

	 h)	� bei unerwarteter Einberufung zum Grundwehrdienst, zur 
Wehrübung oder zum Zivildienst eine Bestätigung von staat­
lichen Stellen, dass der Termin nicht verschoben werden kann 
und eine Erstattung der Stornokosten nicht erfolgt;

	 i)	� im Falle der Stornierung einer Ferienwohnung, eines Miet­
wagens, eines Wohnmobils oder Wohnwagens sowie bei 
Bootscharter eine Bestätigung des Vermieters über die Nicht­
weitervermietbarkeit des Objekts;

	 j)	� im Falle einer Verspätung eines göffentlichen Verkehrsmit­
tels eine Bestätigung vom Beförderungsunternehmen über 
die Verspätung des göffentlichen Verkehrsmittels.

3.	� Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ist die ERV 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Obliegenheit ist die ERV berechtigt, ihre Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
der gversicherten Person entspricht. Die ERV bleibt insoweit zur 
Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungsverpflichtung der 
ERV gehabt hat, es sei denn, dass die gversicherte Person arglis-
tig gehandelt hat.

§ 15 Selbstbeteiligung
Die von der gversicherten Person zu tragende Selbstbeteiligung 
beträgt je Versicherungsfall 20 % des erstattungsfähigen Scha­
dens, mindestens jedoch € 25,– je versicherter Reise.

§ 16 Versicherungswert/Unterversicherung
1.	� Die Versicherungssumme pro versicherter Reise muss dem vollen 

vereinbarten Reisepreis (Versicherungswert) entsprechen. 
Kosten für darin nicht enthaltene Leistungen (z. B. für Zusatzpro­
gramme) sind mitversichert, wenn sie bei der Höhe der Versiche­
rungssumme berücksichtigt wurden.

2.	� Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalles 
niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), haftet 
die ERV nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum 
Versicherungswert abzüglich Selbstbeteiligung.

	   Glossar

A   

Abbruch der Reise
Eine Reise gilt als abgebrochen, wenn die gversicherte Person 
den Aufenthalt am Zielort endgültig beendet und nach Hause 
zurückreist. 

Angehörige
Als Angehörige gelten der Ehe- bzw. Lebenspartner oder Lebens­
gefährte in häuslicher Gemeinschaft, Kinder, Eltern, Adoptivkinder, 
Adoptiveltern, Pflegekinder, Pflegeeltern, Stiefkinder, Stiefeltern, 
Großeltern, Geschwister, Enkel, Tanten, Onkel, Nichten, Neffen, 
Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der gversicherten 
Person.

Antritt der Reise/Reiseantritt
Im Rahmen der Reiserücktritts-Versicherung gilt die Reise mit 
der Inanspruchnahme der ersten gebuchten gReiseleistung als 
angetreten.
Als Antritt der Reise gilt in der Reiserücktritts-Versicherung im 
Einzelnen:
• �bei einer Flug-Reise: mit dem Check-in (bzw. beim Vorabend-

Check-in mit der Sicherheitskontrolle des Reisenden am Reisetag)
• bei einer Schiffs-Reise: mit dem Einchecken auf dem Schiff
• bei einer Bus-Reise: mit dem Einsteigen in den Bus
• bei einer Bahn-Reise: mit dem Einsteigen in den Zug
• �bei einer Auto-Reise: mit der Übernahme eines Mietwagens oder 

eines Wohnmobils, bei Anreise mit dem eigenen PKW mit dem 
Antritt der ersten gebuchten gReiseleistung, z. B. mit Übernahme 
der gebuchten Ferienwohnung.

Ist eine Transfer-Leistung (z. B. rail & fly) fester Bestandteil der 
Gesamtreise, beginnt die Reise mit dem Antritt des Transfers (Ein­
stieg in das Transfer-Verkehrsmittel, z. B. Bahn).
In allen übrigen Reiseversicherungen ist die Reise mit dem Verlas­
sen der Wohnung angetreten.

Arbeitsplatzwechsel
Arbeitsplatzwechsel umfasst den Wechsel eines Arbeitnehmers von 
einem Arbeitgeber zum anderen unter Auflösung des bisherigen und 
Begründung eines neuen gArbeitsverhältnisses. Die Versetzung 
innerhalb eines Unternehmens zählt nicht als Arbeitsplatzwechsel.

Arbeitsverhältnis
Arbeitsverhältnis bezeichnet das durch einen Arbeitsvertrag gere­
gelte sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnis zwischen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Vom Versicherungsschutz umfasst 
sind die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse mit einer 
Wochenarbeitszeit von mindestens 15 Stunden, die zumindest auf 
eine Dauer von einem Jahr angelegt sind.

Ausland
Als Ausland gilt nicht Deutschland und nicht das Land, in dem die 
gversicherte Person einen ständigen Wohnsitz hat.

B   

Betreuungspersonen
Betreuungspersonen sind diejenigen, die mitreisende oder nicht 
mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige gAngehörige der 
gversicherten Person betreuen (z. B. Au-pair).

C   

Chronische psychische Erkrankungen
Eine chronische psychische Erkrankung liegt vor, wenn sich die 
gversicherte Person aufgrund eines Grundleidens regelmäßig 
und über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr in ärztlicher 
oder psychotherapeutischer Behandlung befindet. Zu chronischen 
Erkrankungen zählen auch solche, die schubweise auftreten.

E   

Elementarereignisse
Elementarereignisse sind: Explosion, Sturm, Hagel, Blitzschlag, 
Hochwasser, Überschwemmung, Lawinen, Erdbeben, Erdrutsch.

O   

Öffentliche Verkehrsmittel
Öffentliche Verkehrsmittel sind alle für die öffentliche Personen­
beförderung zugelassenen Luft-, Land- oder Wasserfahrzeuge. 
Nicht als öffentliche Verkehrsmittel gelten Transportmittel, die im 
Rahmen von Rundfahrten/Rundflügen verkehren, sowie Mietwagen 
und Taxis.

P   

Pandemie
Eine Pandemie liegt vor, wenn auf weiten Teilen eines Kontinents 
oder mehrerer Kontinente eine infektiöse Erkrankung ausbricht  
(z. B. Pest). 

R   

Reiseantritt/Antritt der Reise
Siehe unter „A–Antritt der Reise“.

Reiseleistungen
Als Reiseleistungen gelten beispielsweise die Buchung eines 
Fluges, einer Schiff-, Bus- oder Bahnfahrt, eines Bustransfers oder 
eines sonstigen Transportes zum Urlaubsort oder zurück bzw. vor 
Ort die Buchung eines Hotelzimmers, einer Ferienwohnung, eines 
Wohnmobils, eines Hausbootes oder das Chartern einer Yacht.

S   

Schule/Universität
Schulen sind
•	 �alle Bildungseinrichtungen, die dazu geeignet sind, die gesetz­

liche Schulpflicht zu erfüllen sowie jene Bildungseinrichtungen, 
die zum Qualifizierenden Hauptschulabschluss, zur Mittleren 
Reife, zur Allgemeinen Hochschulreife, zur Fachbezogenen 
Hochschulreife oder zu einem sonstigen nach den jeweiligen Lan­
desgesetzen für schulische Bildung anerkannten Schulabschluss 
führen;

•	 �ausbildungsbegleitende Schulen (Berufsschulen) und Schulen, 
in welchen nach einer bestimmten Berufspraxis ein weiterer von 
den Industrie- und Handelskammern oder den Handwerkskammern 
anerkannter Titel (z. B. Meistertitel) erworben werden kann.

Universitäten sind
•	 �alle Fachhochschulen und Universitäten, an denen ein akademi-

scher Abschluss erworben werden kann.

U   

Umbuchungsgebühren
Unter Umbuchungsgebühren fallen die Gebühren, die ein Veran­
stalter der gversicherten Person in Rechnung stellt, weil sie beim 
selben Veranstalter ihre Reise hinsichtlich des Reiseziels bzw. des 
Reisetermins umgebucht hat.

Unverzüglich
Ohne schuldhaftes Zögern.

V   

Versicherte Personen
Versicherte Personen sind die im Versicherungsschein oder im 
Zahlungsbeleg namentlich genannten Personen oder der im Versi­
cherungsschein beschriebene Personenkreis.

Versicherungsnehmer
Versicherungsnehmer ist die Person, die mit der ERV einen Versi­
cherungsvertrag abgeschlossen hat.

Versicherungsvertreter
Versicherungsvertreter ist derjenige, der als Vertreter des Versi­
cherers mit dem gVersicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
abschließt. Der Versicherungsmakler, der als Vertreter des gVersi­
cherungsnehmers auftritt, gilt nicht als Versicherungsvertreter.



 
 

 

 

Produktinformationsblatt zur Storno-Versicherung 
der Europäische Reiseversicherung AG 
 
Das Produktinformationsblatt enthält diejenigen Informationen, die für die Storno-
Versicherung von besonderer Bedeutung sind und Ihnen die Entscheidung, ob Sie 
diese Versicherung abschließen wollen, erleichtern sollen. Bitte beachten Sie, dass es 
sich bei den Informationen um einen Überblick handelt, der nicht abschließend ist. 
Die vollständigen Inhalte, Ausschlüsse und Verpflichtungen entnehmen Sie bitte den 
Versicherungsbedingungen VB-ERV/TID 2010 (Allgemeine Bestimmungen, Glossar 
und Besonderer Teil A), die diesem Produkt zugrunde liegen. 
 
Um welchen Vertragstyp handelt es sich bei der Storno-Versicherung? 
Die Storno-Versicherung ist eine Reiseversicherung für jeweils eine Reise in Deutsch-
land und etwaige während dieser Reise stattfindende Ausflüge in das benachbarte 
Ausland mit einer Dauer von jeweils maximal 48 Stunden.  
 
Welchen Umfang hat der Versicherungsschutz? 
Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die am häufigsten in Anspruch ge-
nommenen Versicherungsleistungen der in der Storno-Versicherung enthaltenen Rei-
serücktritts- und Reiseabbruch-Versicherung: Abgesichert sind Ihre vertraglich ge-
schuldeten Stornokosten, wenn Sie z.B. wegen unerwarteter schwerer Erkrankung 
Ihre Reise stornieren müssen, sowie Ihre zusätzlichen Rückreisekosten und die nicht 
in Anspruch genommenen Reiseleistungen, wenn Sie Ihre Reise z.B. wegen schwerer 
Unfallverletzung oder Tod eines Angehörigen zu Hause vorzeitig abbrechen müssen. 
Die Selbstbeteiligung beträgt je Versicherungsfall 20 % des erstattungsfähigen Scha-
dens, mindestens € 25,- je versicherter Reise. 
 
Was ist bei der Prämienzahlung zu beachten? 
Die Prämie für Ihren Versicherungsschutz können Sie Ihrem Angebot entnehmen. Wir 
bitten um Verständnis, dass wir Ihren Schadensfall nur regulieren können, wenn Sie 
mit der Prämienzahlung nicht in Verzug sind. 
 
Welche Ausschlüsse vom Versicherungsschutz bestehen? 
Damit die Prämie nicht unangemessen hoch ist, müssen wir einige Fälle vom Versi-
cherungsschutz ausschließen. Es besteht z.B. kein Versicherungsschutz für chroni-
sche psychische Erkrankungen, selbst wenn diese nur schubweise auftreten, oder 
wenn Sie aus Angst vor Terroranschlägen Ihre Reise nicht antreten bzw. abbrechen 
möchten.  
 
Welche Pflichten müssen Sie bei Eintritt des Versicherungsfalles beachten? 
Die wesentlichen Pflichten, die Sie nach Eintritt des Versicherungsfalles berücksichti-
gen müssen, haben wir im Folgenden für Sie aufgeführt: 

• In der Reiserücktritts-Versicherung ist die Reise unverzüglich zu stornieren. 
Sind Sie z.B. unerwartet schwer erkrankt und tritt die erhoffte Besserung nach 
Eintritt der Erkrankung nicht ein, werden die höheren Stornokosten in der Re-
gel nicht ersetzt. Sind Sie unsicher, ob Sie die Reise wegen einer Erkrankung 
oder Unfallverletzung nicht antreten können, steht Ihnen unser Medizinischer 
Beratungsservice gerne zur Verfügung. Das dafür vorgesehene Formular fin-
den Sie im Internet unter www.reiseversicherung.de/medservice. Sie können 
es aber auch gerne telefonisch oder per Fax bei uns anfordern. Innerhalb von 
48 Stunden setzt sich unser Reisemediziner mit Ihnen in Verbindung. 

• In der Reiseabbruch-Versicherung ist bei schwerer Erkrankung oder Unfallver-
letzung ein ärztliches Attest eines Arztes am Aufenthaltsort einzureichen. 

Verletzen Sie Ihre Pflichten vorsätzlich, sind wir von unserer Leistungspflicht frei. Im 
Falle einer grob fahrlässigen Verletzung Ihrer Pflichten können wir unsere Leistung in 
einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis kürzen. 
 
Wann beginnt und wann endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt in der Reiserücktritts-Versicherung mit Abschluss 
des Versicherungsvertrages und endet grundsätzlich mit dem Antritt der Reise, bei 
mehreren Reisebausteinen mit Antritt des ersten Bausteins und nur im Verspätungs-
schutz während der Hinreise (Teil A, § 8) mit Ende der Hinreise.  
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In der Reiseabbruch-Versicherung beginnt der Versicherungsschutz mit dem Antritt 
der Reise und endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens aber mit Beendi-
gung der versicherten Reise. 
 
Wie lange läuft Ihr Vertrag und wie können Sie ihn beenden? 
Die Laufzeit Ihres Vertrages ist abhängig vom gewählten Tarif und endet spätestens 
mit Beendigung der versicherten Reise. 
 




